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Regeste

Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
A.________ (geb. 1978), türkischer Staatsangehöriger, reiste 2011 in die Schweiz ein und
erhielt gestützt auf seine Ehe mit einer in der Schweiz niedergelassenen türkischen
Staatsangehörigen eine Aufenthaltsbewilligung. Nachdem die Ehe 2017 geschieden wurde,
verweigerte das zuständige Migrationsamt die Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung.
Im November 2018 heiratete A.________ eine in der Schweiz aufenthaltsberechtigte
portugiesische Staatsangehörige, worauf er im Kanton Zürich eine Aufenthaltsbewilligung
EU/EFTA erhielt. Ende 2019 wurde gegenüber A.________ die Fürsorgerische
Unterbringung (FU) in der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) angeordnet. Im Juli
2020 gaben die Ehegatten das eheliche Zusammenleben auf. Kurz danach wurde bei
A.________ paranoide Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit diagnostiziert. Nach
Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft und weiteren Aufenthalten in der PUK lebte
A.________ in einem Pflegewohnheim. Seit Juli 2021 erhält er eine volle Invalidenrente.

E. 1.2
Mit Verfügung vom 15. Mai 2023 verweigerte das Migrationsamt des Kantons Zürich
(Migrationsamt) die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von A.________ und wies
ihn aus der Schweiz weg. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel erwiesen sich als erfolglos
(Rekursentscheid vom 15. August 2023; Urteil Verwaltungsgericht des Kantons Zürich
vom 6. Dezember 2023). Das Verwaltungsgericht gewährte A.________ die unentgeltliche
Rechtspflege.

E. 1.3
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht beantragte
A.________ (Beschwerdeführer) die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils. Das
Migrationsamt sei anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu
verlängern. In prozessualer Hinsicht beantragte der Beschwerdeführer für das
bundesgerichtliche Verfahren die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Mit
Verfügung vom 2. Februar 2024 wurde der Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende
Wirkung zuerkannt.

E. 1.4
Mit Schreiben vom 26. März 2024 teilte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers dem
Bundesgericht mit, dass der Beschwerdeführer "letzte Woche" verstorben sei.

E. 2.1



Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 144 II 184 E. 1).

E. 2.2
Der Beschwerdeführer machte vor Bundesgericht in vertretbarer Weise einen
Aufenthaltsanspruch gestützt auf einen nachehelichen Härtefall infolge schwerer Krankheit
( Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG ) geltend, weshalb die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen steht ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e contrario;
vgl. Urteil 2C_486/2023 vom 12. Dezember 2023 E. 1.2).

E. 2.3
Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer über ein schutzwürdiges Interesse an der
Aufhebung des angefochtenen Urteils verfügt ( Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG ). Fällt das
schutzwürdige Interesse im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als gegenstandslos
abgeschrieben. Hat es bereits bei der Beschwerdeeinreichung gefehlt, ist auf die Eingabe
nicht einzutreten ( BGE 142 I 135 E. 1.3.1).

E. 2.4
Da der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde noch am Leben
war und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt waren, ist
auf die Beschwerde einzutreten (Art. 42, Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art.
89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG ).

E. 3
Aufgrund des Hinscheidens des Beschwerdeführers während des bundesgerichtlichen
Verfahrens besteht kein aktuelles, schutzwürdiges Interesse mehr an einem Urteil in der
Sache. Die Beschwerde ist damit von der Instruktionsrichterin als Einzelrichterin als
gegenstandslos abzuschreiben ( Art. 32 Abs. 2 BGG ). Es bleibt einzig über die Kostenfrage
zu entscheiden (vgl. Urteil 2C_287/2021 vom 28. Juli 2021 E. 2).

E. 4
Der Beschwerdeführer war bedürftig und die vorliegende Beschwerde ist nicht als von
vornherein aussichtslos zu qualifizieren. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für
das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb gutzuheissen ( Art. 64 BGG ). Angesichts der
Umstände bzw. der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens ist jedoch ohnehin auf die
Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ). Der
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse angemessen zu
entschädigen ( Art. 64 Abs. 1 und Abs. 2 BGG ; vgl. Urteil 2C_287/2021 vom 28. Juli 2021
E. 3 und 4). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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